
Bestimmungen für die Leistungsgruppenzuordnung (Auszug aus dem Schulunterrichtsgesetz):

Bitte beachten Sie die Neuregelung der Zuordnung AHS-berechtigter Schüler/innen(vgl. BGBl I Nr. 91/2005, Schulrechtspaket 2005)

Einstufung in die Leistungsgruppen 
§ 31b. (1) Sofern der Unterricht in Pflichtgegenständen in Leistungsgruppen zu erfolgen hat, ist der Schüler nach einem Beobachtungszeitraum in eine der Leistungsgruppen einzustufen. Dies gilt nicht für Schüler der Hauptschule, die die Aufnahmsvoraussetzungen gemäß § 40 Abs. 1 erster Satz des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, erfüllen oder die Aufnahmsprüfung erfolgreich abgelegt haben; diese Schüler haben mit Beginn des Schuljahres die höchste Leistungsgruppe zu besuchen. Der Beobachtungszeitraum dient der Feststellung der individuellen Leistungs- und Lernfähigkeit des Schülers im Hinblick auf die Anforderungen der einzelnen Leistungsgruppen auf der Grundlage der Feststellung der Mitarbeit des Schülers im Unterricht, im Falle des Besuches eines vergleichbaren Unterrichtgegenstandes in einer unmittelbar vorhergehenden Schulstufe auch unter Berücksichtigung der Beurteilung in diesem Unterrichtsgegenstand, sowie allenfalls unter Verwendung von mündlichen und schriftlichen Leistungsfeststellungen. (1a) An Berufsschulen entfällt der Beobachtungszeitraum für die Leistungsgruppen im betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterricht. Schüler, die den entsprechenden Fachbereich in einer anderen berufsbildenden Schule oder in der Polytechnischen Schule erfolgreich abgeschlossen haben, sind in die höhere Leistungsgruppe einzustufen, in welcher der Unterricht auf dem bisher erlernten Lehrstoff aufzubauen hat. 

(2) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Bildungs- und Lehraufgaben der leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände den Beobachtungszeitraum festzusetzen, der ab Beginn des Unterrichtsjahres mindestens zwei Wochen - an lehrgangs- und saisonmäßigen Berufsschulen mindestens eine Woche - zu umfassen und spätestens mit dem Ende des ersten Semesters, an lehrgangs- und saisonmäßigen Berufsschulen spätestens vier Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres zu enden hat. Sofern der zuständige Bundesminister das Ende des Beobachtungszeitraumes vor dem Ende des ersten Semesters festlegt, kann er in der Verordnung die Schulleiter ermächtigen, in begründeten Fällen (wie bei einer besonderen Lernsituation, besonderen Klassenzusammensetzungen, regionalen Erfordernissen) den Einstufungstermin zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Ende des ersten Semesters, festzusetzen. An der Polytechnischen Schule kann der Beobachtungszeitraum entfallen, wenn die Einstufung in Leistungsgruppen ausschließlich auf Grund der Leistungen im vorangegangenen Schuljahr erfolgt. 

(3) Die Einstufung hat eine Konferenz der Lehrer vorzunehmen, die in den Leistungsgruppen des betreffenden Pflichtgegenstandes unterrichten werden. Der Lehrer, der den Schüler während des Beobachtungszeitraumes unterrichtet hat, hat einen begründeten Antrag zu stellen. Maßstab für die Einstufung sind die in der jeweiligen Leistungsgruppe auf Grund des Lehrplans an den Schüler hinsichtlich seiner Leistungs- und Lernfähigkeit gestellten Anforderungen; der Schüler ist in jene Leistungsgruppe einzustufen, die ihm demnach am ehesten entspricht. Sofern nur ein Lehrer in den Leistungsgruppen des betreffenden Pflichtgegenstandes unterrichten wird, hat dieser die Einstufung vorzunehmen. 

(4) Die Einstufung in die Leistungsgruppe ist dem Schüler innerhalb von drei Tagen, an ganzjährigen Berufsschulen innerhalb von acht Tagen schriftlich bekanntzugeben. Der Schüler ist berechtigt, sich beim Schulleiter für die Ablegung der Aufnahmsprüfung in eine höhere Leistungsgruppe innerhalb von fünf Tagen, an ganzjährigen Berufsschulen innerhalb von acht Tagen, anzumelden. Diese Aufnahmsprüfung ist vor einer Prüfungskommission abzulegen, der als Prüfer ein vom Schulleiter zu bestimmender, den Pflichtgegenstand unterrichtender Lehrer und als Beisitzer der Lehrer, der den Schüler im Beobachtungszeitraum unterrichtet hat, angehören. Die Beurteilung ist von beiden Lehrern gemeinsam vorzunehmen; kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so hat der Schulleiter zu entscheiden. Bis zum Vorliegen des Prüfungsergebnisses hat der Schüler jene Leistungsgruppe zu besuchen, die er mit der Ablegung der Aufnahmsprüfung anstrebt. Die erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprüfung ersetzt die Einstufung in die angestrebte Leistungsgruppe; besteht der Schüler die Aufnahmsprüfung nicht, hat er die Leistungsgruppe zu besuchen, in die er ursprünglich eingestuft wurde (Abs. 3). 

Umstufung in höhere und niedrigere Leistungsgruppen 
§ 31c. (1) Ein Schüler ist in die nächsthöhere Leistungsgruppe eines leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstandes umzustufen, wenn auf Grund der bisherigen Leistungen zu erwarten ist, daß er den erhöhten Anforderungen in der nächsthöheren Leistungsgruppe voraussichtlich entsprechen wird. 

(2) Wäre ein Schüler während des Unterrichtsjahres mit ,,Nicht genügend'' zu beurteilen, ist er in die nächstniedrigere Leistungsgruppe des betreffenden Pflichtgegenstandes umzustufen. Ferner ist der Schüler in die nächstniedrigere Leistungsgruppe umzustufen, wenn die Leistungsbeurteilung für die Schulstufe in dem leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstand mit ,,Nicht genügend'' erfolgt. An Berufsschulen kann eine Umstufung in die niedrigere Leistungsgruppe auch bei einer Leistungsbeurteilung mit ,,Genügend'' erfolgen, wenn der Schüler zustimmt. 

(3) Eine Konferenz der Lehrer, die an der betreffenden Schule den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstand unterrichten, kann Umstufungstermine festsetzen, sofern dies am betreffenden Standort vom pädagogischen Standpunkt aus zweckmäßig erscheint. 

(4) Der Schüler ist spätestens sechs Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres über die Zuordnung zur Leistungsgruppe schriftlich zu informieren, sofern eine Änderung seit der letzten schriftlichen Information eingetreten ist. Er kann spätestens vier Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres eine Umstufung in die nächsthöhere Leistungsgruppe für die nächste Schulstufe beantragen. 

(5) Über die Umstufung während des Unterrichtsjahres gemäß den Abs. 1 und 2 entscheidet der unterrichtende Lehrer, sofern mit der Umstufung jedoch die Zuordnung zu einer anderen Schülergruppe verbunden ist, der Schulleiter auf Antrag des unterrichtenden Lehrers. 

(6) Über die Umstufung für die nächste Schulstufe gemäß den Abs. 1, 2 und 4 entscheidet die Klassenkonferenz gemäß § 20 Abs. 6, und zwar in den Fällen der Abs. 1 und 2 auf Antrag des unterrichtenden Lehrers oder im Falle des Abs. 1 auch auf Antrag des Schülers (Abs. 4). Die Entscheidung der Klassenkonferenz über die Umstufung in eine niedrigere Leistungsgruppe und die Ablehnung eines Antrages gemäß Abs. 4 sind spätestens am folgenden Schultag unter Angabe der Gründe und Beifügung einer Rechtsmittelbelehrung dem Schüler bekanntzugeben. 

Information der Erziehungsberechtigten und der Lehrberechtigten 
§ 19. (5) An Schularten mit Leistungsgruppen ist den Erziehungsberechtigten die Umstufung in eine andere Leistungsgruppe während des Unterrichtsjahres innerhalb von einer Woche mitzuteilen. 

Kurzdarstellung der Terminvorgaben/Fristen die beachtet werden müssen:

	Beobachtungszeitraum bei Schulneulingen
	lt. der geltenden Lehrplanverordnung : mind. zwei Wochen ab Beginn des Schuljahres und längstens bis Ende des ersten Semesters.

	Einstufung in eine Leistungsgruppe
	Hat durch die jeweilige Fachlehrer/innenkonferenz zu erfolgen und ist dem/der Schüler/in und Erziehungsberechtigten innerhalb von drei Tagen bekanntzugeben.

	Umstufungstermine (optional)
	Sind durch Fachlehrer/innenkonferenz festzusetzen. 

	Umstufung in andere Leistungsgruppe im laufenden Schuljahr.
	Bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Schuljahres möglich.

	Antrag des Schülers auf Aufstufung
	Bis spätestens 4 Wochen vor Ende des Schuljahres.

	Aufstufung für das nächste Schuljahr
	Entscheidung bei der Klassenkonferenz (§20 Abs.6).

Entscheidung ist schriftlich innerhalb einer Woche dem/der Schüler/in und Erziehungsbrechtigten mitzuteilen

	Abstufung für das nächste Schuljahr oder die Ablehnung einer Aufstufung auf Antrag des Schülers bzw. Erziehungsberechtigten
	Entscheidung bei der Klassenkonferenz (§20 Abs.6).

Etnscheidung ist schriftlich am nächsten Tag unter Angabe der Gründe und Beifügung einer Rechtsmittelbelehrung dem/der Schüler/in und Erziehungsbrechtigten mitzuteilen.


Weitere Informationen zur Leistungsbeurteilung sind unter folgender Internetadresse nachzulesen:

http://www.bmbwk.gv.at/medienpool/5822/schulrecht3.pdf
Schulautonomie

Die Ausnutzung der Autonomiespielräume wird empfohlen (Autonomie in der Schule ER I:216 des SSR vom 13.09.2004 und Rechtsinformation des bm:bwk
 http://www.bmbwk.gv.at/medienpool/5823/schulrecht4.pdf
Supplierung
Beachtung der Vorgaben des Suppliererlasses ER I:206 vom 29.05.2006
Zeugnisse
Alle Jahres- und Abgangszeugnisse enthalten in den leistungsdifferenzierten Gegenständen  einen Leistungsgruppenvermerk.

Die Klauseln sind entsprechend der Zeugnisformularverordnung zu vermerken. Im Besonderen ist hinsichtlich der Leistungsgruppen zu beachten:

§ 3 ZVO: In das Jahreszeugnis sind folgende Vermerke mit der erforderlichen Ergänzung aufzunehmen:

  8a. wenn die Klassenkonferenz gemäß § 40 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der jeweils geltenden Fassung, feststellt, dass der Schüler   trotz Beurteilung leistungsdifferenzierter Pflichtgegenstände in der mittleren Leistungsgruppe mit ,Befriedigend`` auf Grund seiner sonstigen Leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der Oberstufe

 der allgemein bildenden höheren Schule genügen wird:
,,Er/Sie erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in die  5. Klasse der allgemein bildenden höheren Schule.``;
  8b. wenn die Klassenkonferenz gemäß § 68 Abs. 1 Z 1 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der  jeweils geltenden Fassung, feststellt, dass der Schüler trotz Beurteilung leistungsdifferenzierter Pflichtgegenstände in der mittleren Leistungsgruppe mit ,,Befriedigend`` auf Grund seiner sonstigen Leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der

 berufsbildenden höheren Schule genügen wird:

,,Er/Sie erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den I. Jahrgang einer berufsbildenden höheren Schule.``;

23. an der Hauptschule (ausgenommen in der 4. Klasse), wenn im nächsten Schuljahr eine Änderung der Leistungsgruppenzuordnung erfolgt:
 ,,Er/Sie hat gemäß § 31c des Schulunterrichtsgesetzes im nächsten Unterrichtsjahr den Pflichtgegenstand Deutsch in der . . . Leistungsgruppe, den Pflichtgegenstand Mathematik in der  . . . Leistungsgruppe und den Pflichtgegenstand Lebende Fremdsprache in der . . . Leistungsgruppe zu besuchen.``;

§ 22. (2) 
g) die Feststellung, daß der Schüler die Schulstufe mit ausgezeichnetem[image: image2.png]




 abgeschlossen hat, 


Erfolg
· wenn er in mindestens der Hälfte der Pflichtgegenstände mit ,,Sehr gut`` und in den übrigen Pflichtgegenständen mit ,,Gut`` beurteilt wurde, wobei Beurteilungen mit ,,Befriedigend`` diese Feststellung nicht hindern, wenn dafür gleich viele Beurteilungen mit ,,Sehr gut`` über die Hälfte der Pflichtgegenstände hinaus vorliegen;
 
· und das Jahreszeugnis in leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen in der mittleren Leistungsgruppe keine schlechtere Beurteilung als ,,Gut`` aufweist und das Jahreszeugnis - mit Ausnahme des Jahreszeugnisses der jeweils letzten Stufe der betreffenden Schulart – den  Vermerk enthält, daß der Schüler im nächsten Unterrichtsjahr in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen die höchste Leistungsgruppe zu besuchen hat,
    h) die Feststellung, daß der Schüler die Schulstufe mit gutem Erfolg abgeschlossen hat, 
· wenn er in keinem Pflichtgegenstand schlechter als mit ,,Befriedigend`` beurteilt worden ist und  mindestens gleich viele Beurteilungen mit ,,Sehr gut`` aufweist wie mit ,,Befriedigend``; 
· und das Jahreszeugnis in leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen in der mittleren Leistungsgruppe keine schlechtere Beurteilung als ,,Befriedigend`` aufweist.
Für beide Feststellungen gilt:

· An Schularten mit Leistungsgruppen ist hiebei ein ,,Befriedigend`` in der höchsten Leistungs-gruppe als ,,Gut`` bzw. ein ,,Gut`` als ,,Sehr gut`` zu bewerten; 
· Vorausgesetzt wird, dass der Schüler in keinem leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstand den Unterricht am Ende des  Unterrichtsjahres in der niedrigsten Leistungsgruppe besucht hat;


